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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.12.1987

Norm

ABGB §1154b

Rechtssatz

Zur Sphäre des Arbeitgebers gehören alle die Dienstverhinderung auslösenden Ereignisse und Umstände, welche die

Person des Arbeitgebers, sein Unternehmen, Organisation und Ablauf des Betriebes, die Zufuhr von Rohsto9en,

Energien und sonstigen Betriebsmitteln, die erforderlichen Arbeitskräfte, die Auftragslage und Absatzlage sowie die

rechtliche Zulässigkeit der betrieblichen und unternehmerischen Tätigkeit betre9en. Dazu gehören auch Fälle

"höherer Gewalt", sofern von ihnen das Unternehmen, aber nicht die Allgemeinheit berührt ist.
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